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gelöste oder herausgewaschene Stoffe 

Emission Ausstoß von Substanzen, Lärm, u.a. aus einer Emissionsquelle 
(z.B. Autoauspuff, Abgasschornstein) 

exotherm  Energie ς in aller Regel Wärme ς freiwerdend 
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Toxizität  Giftigkeit 
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Zehnerpotenzen im internationalen  
Einheitensystem 

T = tera- = 10 12 = 1.000.000.000.000 

G = giga- = 10 9 = 1.000.000.000 

M = mega- = 10 6 = 1.000.000 

k = kilo- = 10 3 = 1.000 

m = milli- = 10 -3 = 0,001 

µ (u) = micro- = 10 -6 = 0,000 001 

n = nano- = 10 -9 = 0,000 000 001 

p = pico- = 10 -12 = 0,000 000 000 001 

f = femto- = 10 -15 = 0,000 000 000 000 001 

a = atto- = 10 -18 = 0,000 000 000 000 000 001  
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Zusammenfassung 

Am Standort München-Freimann erzeugen die Stadtwerke München seit 1972 Strom und 
Fernwärme. Die beiden bestehenden Gasturbinen können die für Altanlagen ab dem 1. 
Januar 2016 geltenden Emissionsgrenzwerte der Verordnung über Großfeuerungs-, Gas-

turbinen- und Verbrennungsmotoranlagen (13. BImSchV vom 2. Mai 2014) nicht mehr 
einhalten und wurden daher stillgelegt. Die SWM Services GmbH beabsichtigt deshalb am 
Standort ihres Heizkraftwerkes Freimann die beiden ehemaligen Gasturbinen GT 1 und GT 
2 (2 x 290 MW Feuerungswärmeleistung, FWL) durch zwei neue Gasturbinen (max. 2 x 145 
MW FWL) zu ersetzen.  

Das geplante Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) UVP-pflichtig. Zur Beurteilung der Umweltauswirkungen wurde ein medienüber-
greifender Ansatz gewählt, der nach den einzelnen Belastungswegen gegliedert ist. So 
werden beispielsweise in Kapitel 3 die Emissionen luftgetragener Schadstoffe und die da-
mit verbundenen Wirkungen auf die einzelnen Schutzgüter diskutiert, in Kapitel 4 die Aus-
wirkungen durch Lärm, in Kapitel 5 die Einwirkungen auf den Boden. Die Einwirkung auf 
Gewässer und auf Flora und Fauna wird in den Kapiteln 6 und 7 beschrieben. Die Bewer-

tung der klimarelevanten Emissionen erfolgt in Kapitel 8, die Bewertung der Auswirkungen 
auf Kultur- und Sachgüter findet in Kapitel 9 statt.  

!ǳǎǿƛǊƪǳƴƎŜƴ ŀǳŦ Řŀǎ {ŎƘǳǘȊƎǳǘ αaŜƴǎŎƘά   

Als Ausdruck des anthropozentrischen Weltbildes steht bei der Bewertung von Umwelt-
auswirkungen durch eine Anlage die Betroffenheit des Menschen im Vordergrund. Die 

Bewertungsmaßstäbe orientieren sich demzufolge meist an den Schutzbedürfnissen des 
Menschen. In vielen Fällen geht damit notwendigerweise auch ein Schutz anderer Um-
weltkompartimente einher. Daher setzt gerade die Beurteilung der Auswirkungen auf den 
Menschen die Betrachtung anderer Schutzgüter (v. a. Luft, Boden, Wasser) voraus. 

Die Errichtung der Anlage führt nicht zu schädlichen Umwelteinwirkungen. Die in dieser 

Untersuchung beschriebenen luftgetragenen Emissionen werden entsprechend der TA Luft 
als Zusatzbelastung gerechnet. Das heißt, dass die Gesamtemissionen der Anlage ein wei-
teres Mal als Einflussfaktor auf die Umwelt betrachtet werden. Selbst bei dieser pessima-
len Betrachtung sind durch die derzeit genehmigten und auch für die Zukunft beantragten 
Emissionen von Luft-schadstoffen aus der Anlage - gemessen an den Maßstäben der TA 
Luft - als irrelevant einzustufen. Dies betrifft sowohl die Parameter Stickstoffdioxid (NO2), 

Stickstoffoxid (NOx) und Schwefeloxide (SO2). Die Trinkwasserqualität wird nicht verändert. 
Die Lärmbelastung durch die Anlage unterschreitet die Immissionswerte der TA Lärm. Eine 
Belastung durch Geruchsstoffe tritt nicht auf. Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu 
Veränderungen einer in der heutigen Situation vorhandenen Erholungsnutzung kommt. 

!ǳǎǿƛǊƪǳƴƎŜƴ ŀǳŦ ŘƛŜ {ŎƘǳǘȊƎǸǘŜǊ α¢ƛŜǊŜΣ tŦƭŀƴȊŜƴ ǳƴŘ ōƛƻƭƻƎƛǎŎƘŜ ±ƛŜƭŦŀƭǘά  

Durch Bau und Betrieb der geplanten Anlage sind keine schädlichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zu erwarten. Die Zusatzbelastung an 
Luftschadstoffen ist nach TA Luft als irrelevant einzustufen. Die für Pflanzen relevanten 
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Stickstoffeinträge und Säuredeposition unterschreiten entweder die Irrelevanzschwellen 
oder bleiben auf das lokale Umfeld des Anlagenstandortes beschränkt. Schädliche Um-
weltauswirkungen auf die maßgeblichen Bestandteile sowie der Schutz- und Erhaltungszie-
le von Natura 2000 Gebieten sowie besonders oder streng geschützte Tier- und Pflanzen-
arten können ausgeschlossen bzw. durch geeignete Maßnahmen vermeiden werden.  

.ŜǳǊǘŜƛƭǳƴƎ ŘŜǊ !ǳǎǿƛǊƪǳƴƎŜƴ ŀǳŦ Řŀǎ {ŎƘǳǘȊƎǳǘ α.ƻŘŜƴά  

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden über den Belastungsweg Luftschadstoffe wer-
den als unbeachtlich eingestuft.  

Beurteilung der AuǎǿƛǊƪǳƴƎŜƴ ŀǳŦ Řŀǎ {ŎƘǳǘȊƎǳǘ α²ŀǎǎŜǊά  

Signifikante Veränderungen des Oberflächenwasserabflusses und des Grundwasserspie-
gels sind nicht zu erwarten. Die Einwirkung der geplanten Anlage auf die Wasserqualität 
wird als gering eingeschätzt.  

Beurteilung der AǳǎǿƛǊƪǳƴƎŜƴ ŀǳŦ Řŀǎ {ŎƘǳǘȊƎǳǘ αYƭƛƳŀά 

Die klimatischen Auswirkungen, sowohl mikroklimatisch aufgrund von Abwärme, Wasser-
dampfemissionen und der Änderung des fühlbaren und latenten Wärmeflusses als auch 
weltklimatisch anhand der direkten und indirekten Freisetzung klimarelevanter Spurenga-
se, werden als gering eingestuft. 

.ŜǳǊǘŜƛƭǳƴƎ ŘŜǊ !ǳǎǿƛǊƪǳƴƎŜƴ ŀǳŦ Řŀǎ {ŎƘǳǘȊƎǳǘ α[ŀƴŘǎŎƘŀŦǘά 

Die Errichtung der Anlage erfolgt auf einer bereits erschlossenen Fläche und ist daher mit 
keinem neuen Flächeneingriff verbunden. Es erfolgt keine erheblich beeinträchtigende 
negative Beeinflussung des Landschaftsbildes. 

Beurteilung von Wechselwirkungen  

Aufgrund der Tatsache, dass die zu erwartenden Einwirkungen in der Regel weit unterhalb 
der Wirkungsschwellen liegen (insbesondere bei den Emissionen über die Abluft), können 
Wechselwirkungen mit anderen Vorhaben ausgeschlossen werden.  

Abschließende Einschätzung  

Wie aus den beschriebenen prognostizierten Wirkungen auf die einzelnen Schutzgüter 
ersichtlich wird, ist das geplante Vorhaben mit geringen Umwelteinwirkungen verbunden, 
die deutlich unterhalb relevanter Wirkungsschwellen liegen. Die Umweltverträglichkeits-
untersuchung wurde planbegleitend durchgeführt. Dadurch wurde bereits im Zuge der 

Planungen auf die Minimierung der Umwelteinwirkungen geachtet. 
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1 Einführung und Grundlagen  

Am Standort München-Freimann erzeugen die Stadtwerke München seit 1972 Strom und 
Fernwärme. Die beiden bestehenden Gasturbinen können die für Altanlagen ab dem 1. 
Januar 2016 geltenden Emissionsgrenzwerte der Verordnung über Großfeuerungs-, Gas-

turbinen- und Verbrennungsmotoranlagen (13. BImSchV vom 2. Mai 2014) nicht mehr 
einhalten und wurden daher stillgelegt. Die SWM Services GmbH beabsichtigt deshalb am 
Standort ihres Heizkraftwerkes Freimann die beiden ehemaligen Gasturbinen GT 1 und GT 
2 (2 x 290 MW Feuerungswärmeleistung, FWL), durch zwei neue Gasturbinen (max. 2 x 
145 MW FWL) zu ersetzen. 

Die Anlage ist nach Nr. 1.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV genehmigungsbedürftig. Die 
emissionsbegrenzenden Anforderungen für den Anlagenbetrieb unterliegen der TA Luft 
2002. Für genehmigungsbedürftige Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
muss sichergestellt sein, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen für die Allgemein-
heit und die Nachbarschaft durch die von der Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen 
hervorgerufen werden können und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen ge-
troffen wurde. Das geplante Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG) UVP-pflichtig.  

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein unselbständiger Teil der Verwaltungsverfahren, 

die der Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben dienen. Der im UVPG festge-

schriebene Zweck einer UVP nach § 1 ist es, sicherzustellen, dass bei bestimmten öffentli-

chen und privaten Vorhaben zur wirksamen Umweltvorsorge nach einheitlichen Grundsät-

zen 

¶ die Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben 
und bewertet werden, 

¶ das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung so früh wie möglich bei allen be-
hördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit berücksichtigt wird. 

In den Anwendungsbereich des UVPG fallen die nach § 3 Abs. 1 Satz 1 in der Anlage 1 auf-

ƎŜƭƛǎǘŜǘŜƴ ōȊǿΦ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ƪƭŀǎǎƛŦƛȊƛŜǊǘŜƴ ±ƻǊƘŀōŜƴΦ bŀŎƘ bǊΦ мΦмΦм !ƴƭŀƎŜ м ƛǎǘ ŘƛŜ α9r-

richtung und Betrieb einer Anlage zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Pro-

zesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbren-

nungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbine, Verbrennungsmo-

toranlage, sonstige Feuerungsanlage), einschließlich des jeweils zugehörigen Dampfkes-

sels, mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 200 MW UVP-ǇŦƭƛŎƘǘƛƎάΦ 

§ 4 UVPG regelt den Vorrang anderer Rechtsvorschriften. Im hier vorliegenden Fall handelt 

es sich um eine nach BImSchG genehmigungspflichtige Anlage. Gemäß Nr. 1.1 im Anhang 

der 4. BImSchV(genehmigungsbedürftige Anlagen) unterliegen Anlagen zur Erzeugung von 

Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von 

.ǊŜƴƴǎǘƻŦŦŜƴ ƛƴ ŜƛƴŜǊ ±ŜǊōǊŜƴƴǳƴƎǎŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ώΧϐΣ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ CŜǳŜǊǳƴƎǎǿŅǊƳŜƭŜistung 

von 50 Megawatt oder mehr der Genehmigungspflicht im förmlichen Verfahren nach § 10 

BImSchG.  
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Nach § 1a der 9. BImSchV (Genehmigungsverfahren) umfasst die Umweltverträglichkeits-

prüfung die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der für die Prüfung der Genehmi-

gungsvoraussetzungen sowie der für die Prüfung der Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege bedeutsamen Auswirkungen einer UVP-pflichtigen Anlage auf Men-

schen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kultur- und sonstige 

Sachgüter, sowie die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. Angaben 

zu Antragsinhalt und Antragsunterlagen finden sich in den §§ 3 und 4 der 9. BImSchV; über 

Unterlagen, die voraussichtlich bei UVP-pflichtigen Vorhaben beizubringen sind, kann sich 

der Träger des Vorhabens nach § 2a der 9. BImSchV von der Genehmigungsbehörde (hier: 

Regierung von Oberbayern) unterrichten lassen. Die eigentliche Umweltverträglichkeits-

prüfung wird von der Zulassungsbehörde (auf Basis der eingereichten Unterlagen) vorge-

nommen.  

Im Wesentlichen umfassen die vom Träger des Vorhabens zur Durchführung der Umwelt-

verträglichkeitsprüfung voraussichtlich beizubringenden entscheidungsrelevanten Unter-

lagen damit die folgenden Aspekte: 

¶ Beschreibung des Vorhabens mit Angaben über Standort, Art und Umfang sowie 
Bedarf an Grund und Boden und den Zustand des Anlagengeländes. 

¶ Beschreibung von Art und Menge der zu erwartenden Emissionen und Reststoffe, 
insbesondere der Luftverunreinigungen (Prognose der zu erwartenden Immissio-
nen), der Abfälle und des Anfalls von Abwasser sowie Angaben, die erforderlich 
sind, um erhebliche Beeinträchtigungen der Umwelt durch das Vorhaben feststellen 
und beurteilen zu können. 

¶ Beschreibung der Maßnahmen, um Beeinträchtigungen der Umwelt zu vermeiden 
und zu vermindern; Beschreibung der erheblichen Auswirkungen des Vorhabens auf 
die Umwelt nach allgemeinem Kenntnisstand und allgemein anerkannten Prüfme-
thoden; Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten Verfahren; Vor-
gesehene Maßnahmen zur Überwachung der Emissionen in die Umwelt. 

¶ Übersicht über die wichtigsten vom Träger des Vorhabens geprüften technischen 

Verfahrensalternativen zum Schutz vor und zur Vorsorge gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen sowie zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor sons-
tigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen. Die wesent-
lichen Auswahlgründe sind mitzuteilen. 

Als weiteres Element sind die Vorgaben des BNatSchG und hier insbesondere der FFH-

Richtlinie 92/43/EWG und der Vogelschutz-RL 2009/147/EG einzubeziehen.  

Grundsätzlich gilt nach Artikel 6 (3) der FFH-Richtlinie (bzw. § 34 BNatSchG), dass bei Plä-

nen oder Projekten, die ein FFH-Gebiet erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung 

auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen erforderlich ist. 

Hierzu ist zunächst die Notwendigkeit der Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung 

von den zuständigen Behörden zu prüfen und zu entscheiden. Entsprechende Unterlagen 

und Angaben, die die Beurteilung zulassen, ob eine erhebliche Beeinträchtigung des Ge-

bietes eintreten kann oder nicht, sind vorzulegen. Die Verträglichkeitsprüfung selbst wird 

im Rahmen des behördlichen Verfahrens durchgeführt, das für die Gestattung des Projek-

tes oder zu seiner Anzeige vorgeschrieben ist. 

Zusätzlich sind die spezifischen Anforderungen der Regierung von Oberbayern zu berück-

sichtigen, die den Antragsteller mit Schreiben vom 20.11.2015 über den Untersuchungs-

rahmen der UVU gemäß § 5 UVPG unterrichtet hat. 
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1.1 Zugrunde liegende Fachplanungen 

Die UVU ist integraler Bestandteil der Antragsunterlagen des Antragstellers und baut ins-
besondere auf folgende Untersuchungen und Fachgutachten auf: 

¶ technische Planung (SWM München mit Unterstützung der AF Consult,  
Baden/Schweiz)  

¶ Fachtechnisches Gutachten Luftreinhaltung, Gefahrenschutz, Abfallwirtschaft, Ener-
gienutzung (ifeu Heidelberg) 

¶ Schalltechnische Untersuchungen der Bau- und Betriebsphase (MÜLLER-BBM, Pla-

negg b. München)  

¶ Natura 2000 Verträglichkeitsvorprüfung (ifeu Heidelberg) 

¶ Berechnung elektromagnetischer Felder und Beurteilung gemäß 26. BImSchV (MÜL-
LER-BBM, Planegg b. München) 

¶ Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
(Dr. H. M. Schober, Freising) 

1.2 Methodik 

Der vorgelegte Untersuchungsrahmen der UVU basiert auf den Anforderungen und Vorga-
ben der EU-Richtlinie, dem Bundesgesetz sowie der Verwaltungsvorschrift zum UVPG. Die 
möglichen Auswirkungen der geplanten Anlage betreffen verschiedene Sektoren des Na-
tur- und Umweltschutzes. Die wichtigsten zu betrachtenden Aspekte der Umweltverträg-
lichkeitsuntersuchung (UVU) sind dabei: 

¶ Verteilung und Wirkungen der entstehenden Emissionen luftgetragener Schadstoffe 
auf die belebte Umwelt 

¶ Auswirkungen durch die Emission von Geruchsstoffen 

¶ Emission von Lärm durch Bau und Betrieb der Anlage  

¶ Auswirkungen auf Grund- und Oberflächengewässer 

¶ Beeinträchtigungen von Landschaft und Naturhaushalt durch den Bau und den Flä-

chenverbrauch der Anlage 

¶ Auswirkungen durch Abwärme und Emission (bzw. Vermeidung) klimarelevanter 
Spurengase 

¶ Auswirkungen von Betriebsstörungen 

¶ Auswirkungen der Abfälle auf Boden und Wasser 

Bei diesem Ansatz wird nicht streng entsprechend einer Unterteilung nach Umweltmedien 
vorgegangen, wie sie das UVPG aufzählt. Vielmehr wird aus der Erfahrung heraus ein teil-
weise problemorientierter Ansatz (Geruch, Lärm, etc.) gewählt. 

Dabei werden zum einen die zum derzeitigen Zeitpunkt der Planung bekannten Informati-
onen aufgeführt und zum anderen wird erläutert welche Aspekte im Rahmen der UVU 

aufgegriffen und untersucht werden sollen. 
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Das vorliegende Gutachten gliedert sich in 13 Kapitel, wobei dieses erste Kapitel der all-
gemeinen Einführung dient. In Kapitel 2 wird die geplante Anlage am Standort Freimann in 
München beschrieben und auf die Lage im Raum eingegangen.  

9ƛƴŜ !ōǎŎƘŅǘȊǳƴƎ ŘŜǊ !ǳǎǿƛǊƪǳƴƎŜƴ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ .ŜƭŀǎǘǳƴƎǎŀǎǇŜƪǘ α[ǳŦǘǎŎƘŀŘǎǘƻŦŦŜά ŜǊŦƻƭƎǘ 
ƛƴ YŀǇƛǘŜƭ оΣ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ .ŜƭŀǎǘǳƴƎǎŀǎǇŜƪǘ α[ŅǊƳά ƛƴ YŀǇƛǘŜƭ п ǳƴŘ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ .ŜƭŀǎǘǳƴƎǎŀs-

ǇŜƪǘ αYƭƛƳŀǿƛǊƪǎŀƳŜ 9ƳƛǎǎƛƻƴŜƴά ƛƴ YŀǇƛǘŜƭ уΦ 5ƛŜ 9ƛƴǿƛǊƪǳngen auf den Boden, auf Ge-
wässer und auf Fauna und Flora werden in Kapitel 5 bis 7 dargestellt. Weitere Umwelt-
auswirkungen wie mögliche Belastungen von Kultur- und Sachgütern werden in Kapitel 9 
berücksichtigt. 

Nach den Erfahrungen unseres Institutes hat sich gezeigt, dass eine Diskussion der Auswir-

kungen auf die Umwelt durch die geplante Anlage entlang der verschiedenen Schutzgüter 
wie Boden, Wasser, Luft etc. nicht sehr praktikabel ist und sich selten transparent darstel-
len lässt. Insofern wird dagegen eine zweigestufte Konzeption gewählt. 

Aus-
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Schadstoffeintrag

in den Boden
Schadstoffeintrag

in die Gewässer

Gefahrenpotential
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Flora und Fauna
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Abbildung  1.1:  Schematische Darstellung der Auswirkungen der Emission von Luftschadstoffen auf die einzelnen Schutzgüter als 

Beispiel des Vorgehens in der ersten Bearbeitungsstufe der UVU 

Erste Stufe 

¶ Die erste Stufe ist in Abbildung  1.1 dargestellt. Mit der Beschreibung des Vorhabens 
(Kapitel 2) werden alle direkten und indirekten Emissionen bzw. Einwirkungen auf 
den Natur- und Landschaftshaushalt durch die Planungen benannt und in den nach-
folgenden Kapiteln 3 bis 9 diskutiert. So dient das Kapitel 3 der Diskussion der luft-
getragenen Schadstoffe, die für die Planungen prognostiziert werden. Auf der 
Grundlage der Vorbelastungssituation (Kapitel 3.4) werden die Zusatzbelastungen 
quantifiziert (Kapitel 3.5) und in Abhängigkeit der spezifischen Ausbreitungsbe-
dingungen am Standort die zu erwartenden Immissionskonzentrationen in den ein-

zelnen Teilbereichen des Untersuchungsgebietes ermittelt und die Vor-, Zusatz- und 
Gesamtbelastung anhand der Immissionswerte der TA Luft und anderer in der fach-
lichen Praxis etablierten Richtwerte bewertet.  
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¶ Um die Emissionen der Anlage in die Atmosphäre im Hinblick auf die Umwelt-
verträglichkeit bewerten zu können, sind daher verschiedene Schritte nötig. Am Bei-
spiel Luftschadstoffe sind dies: 

o Feststellung der Vorbelastung  
o Feststellung des Inventars der zu behandelnden Stoffe (soweit sinnvoll)  
o Ermittlung der von der Anlage ausgehenden Emissionen 

o Darstellung der Ausbreitung in der Atmosphäre und Erstellung einer Im-
missionsprognose  

o Einordnung der Ergebnisse der Immissionsprognose 
o Vergleich der berechneten Zusatzimmission mit der Vorbelastungs-

situation vor Ort 
o Vergleich mit verschiedenen Grenz-, Richt-, Leit- und Orientierungswerten 

Zweite Stufe 

¶ Im zweiten Untersuchungsschritt werden die für die einzelnen Schutzgüter ermittel-
ten Auswirkungen der einzelnen Belastungsaspekte zusammengeführt (Kapitel 12). 
So resultieren die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch im Standortumfeld aus 

den im Detail auǎƎŜŦǸƘǊǘŜƴ ²ƛǊƪǳƴƎŜƴ ȊΦ.Φ ŘŜǊ αƭǳŦǘƎŜǘǊŀƎŜƴŜƴ {ŎƘŀdǎǘƻŦŦŜά όYŀǇi-
tel 3.5) und der Lärmimmissionen (Kapitel 4.2). Die verschiedenen Belastungsaspek-
te werden zusammengeführt und zu einer abschließenden Einschätzung der Aus-
wirkungen auf die Menschen im Standortumfeld aggregiert. Analog wird mit den 
anderen Schutzgütern verfahren. Dieser prinzipielle Ansatz ist in Abbildung  1.2 an-

ƘŀƴŘ ŘŜǎ {ŎƘǳǘȊƎǳǘŜǎ αaŜƴǎŎƘά ŘŀǊƎŜǎǘŜƭƭǘΦ 
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Abbildung  1.2: Schematische Darstellung der Auswirkungen auf das SchutzƎǳǘ αaŜƴǎŎƘά ŀǳǎ ŘŜƴ ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜnen Belastungsaspekten 

der geplanten Anlage als Beispiel für die Vorgehensweise der Diskussion in der zweiten Bearbeitungsstufe der UVU 



22 = Umweltverträglichkeitsuntersuchung für den  Austausch der Gasturbinen am HKW München-Freimann = ifeu  

 

1.3 Gesetzliche Regelungen zur Umweltverträglich-
keitsprüfung 

Der Untersuchungsrahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) orientiert sich 
an den Vorgaben des Gesetzes zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010, der Verwaltungsvor-
schrift zum UVPG (UVPVwV vom 18. September 1995), der Ersten Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Technische Anleitung Luft - TA Luft) 
vom 24. Juli 2002 und sonstiger einschlägiger Vorschriften.  

Die Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne der Gesetzgebung ist ein unselbstständiger 
Teil der Verwaltungsverfahren, die der Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben 
dienen. Eine bestimmte Abfolge von Schritten im Verwaltungsverfahren soll dabei defi-
nierten Zielen gerecht werden. Häufig führt dabei das Wort "Prüfung" zu dem Missver-
ständnis, dass die Umweltverträglichkeit einer Maßnahme geprüft werden könne und ihre 
Verwirklichung mit "ja" oder "nein" zu entscheiden wäre. Vielmehr ist jedoch der im UVPG 
festgeschriebene Zweck einer UVP nach § 1 sicherzustellen, dass bei bestimmten öffentli-

chen und privaten Vorhaben zur wirksamen Umweltvorsorge nach einheitlichen Grundsät-
zen 

¶ die Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben 
und bewertet werden, 

¶ das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung so früh wie möglich bei allen be-
hördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit berücksichtigt wird. 

In den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen die nach § 3 Abs. 1 Satz 1 in der Anlage 1 
aufgelisteten bzw. entsprechend klassifizierten Vorhaben. Nach Nr. 1.1.1 Anlage 1 ist die  

α9ǊǊƛŎƘǘǳƴƎ ǳƴŘ .ŜǘǊƛŜō ŜƛƴŜǊ !ƴƭŀƎŜ ȊǳǊ 9ǊȊŜǳƎǳƴg von Strom, Dampf, Warm-
wasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von Brennstoffen 
in einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gas-
turbine, Verbrennungsmotoranlage, sonstige Feuerungsanlage), einschließlich des 
jeweils zugehörigen Dampfkessels, mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr 
als 200 MW UVP-ǇŦƭƛŎƘǘƛƎάΦ  

§ 4 UVPG regelt den Vorrang anderer Rechtsvorschriften. Im hier vorliegenden Fall handelt 
es sich um eine nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigungs-
pflichtige Anlage. Genehmigungspflichtig nach Bundes-Immissionsschutzgesetz sind grund-
sätzlich die Anlagen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebes in besonderem 
Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer Wei-
se die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, erheblich zu benachteiligen 

oder erheblich zu belästigen.  

Gemäß Nr. 1.1 im Anhang der nach § 4 BImSchG erlassenen Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) unterliegen  

α!ƴƭŀƎŜƴ ȊǳǊ 9ǊȊŜǳƎǳƴƎ Ǿƻƴ {ǘǊƻƳΣ 5ŀƳǇŦΣ ²ŀǊƳǿŀǎǎŜǊΣ tǊƻȊŜǎǎǿŅǊƳŜ ƻŘŜǊ Ŝr-

hitztem Abgas durch den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungsein-
richtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbinenanlage, Verbren-
nungsmotoranlage, sonstige Feuerungsanlage), einschließlich zugehöriger Dampf-
ƪŜǎǎŜƭΣ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ CŜǳŜǊǳƴƎǎǿŅǊƳŜƭŜƛǎǘǳƴƎ Ǿƻƴ рл aŜƎŀǿŀǘǘ ƻŘŜǊ ƳŜƘǊά  
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der Genehmigungspflicht im förmlichen Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 10 
BImSchG (§ 2 Abs. 1 der 4. BImSchV). Das immissionsschutzrechtliche Verfahren gewährt 
einen gerichtlich einklagbaren Anspruch auf die Genehmigung, wenn die Voraussetzungen 
vorliegen (§ 6 BImSchG).  

Näher bestimmt werden die Anforderungen zum Genehmigungsverfahren nach § 10 BIm-

SchG in der 9. BImSchV, der Verordnung über das Genehmigungsverfahren. Gemäß § 1 (2) 
der 9. BImSchV ist, wenn für die Errichtung und den Betrieb einer Anlage die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich (UVP-pflichtige Anlage) ist,  

αŘƛŜ ¦ƳǿŜltverträglichkeitsprüfung jeweils unselbständiger Teil der in Absatz 1 
genannten Verfahren. Soweit in den in Absatz 1 genannten Verfahren (hier: Ver-

fahren bei der Erteilung einer Genehmigung) über die Zulässigkeit des Vorhabens 
entschieden wird, ist die Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften 
dieser Verordnung und den für diese Prüfung in den genannten Verfahren ergan-
ƎŜƴŜƴ ŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜƴ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎǾƻǊǎŎƘǊƛŦǘŜƴ ŘǳǊŎƘȊǳŦǸƘǊŜƴΦά 

Nach § 1a (Gegenstand der Prüfung der Umweltverträglichkeit) der 9. BImSchV umfasst 
das Prüfverfahren nach § 1 Abs. 2 die 

α9ǊƳƛǘǘƭǳƴƎΣ .ŜǎŎƘǊŜƛōǳƴƎ ǳƴŘ .ŜǿŜǊǘǳƴƎ ŘŜǊ ŦǸǊ ŘƛŜ tǊǸŦǳƴƎ ŘŜǊ DŜnehmigungs-
voraussetzungen sowie der für die Prüfung der Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege bedeutsamen Auswirkungen einer UVP-pflichtigen Anlage auf 
Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kultur- 

und sonstige Sachgüter, sowie die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten 
{ŎƘǳǘȊƎǸǘŜǊƴάΦ 

Angaben zu Antragsinhalt und Antragsunterlagen finden sich in den §§ 3 und 4 der 
9. BImSchV Über Unterlagen, die voraussichtlich bei UVP-pflichtigen Vorhaben beizubrin-
gen sind, kann sich der Träger des Vorhabens nach § 2a der 9. BImSchV von der Genehmi-

gungsbehörde (hier: Regierung von Oberbayern) unterrichten lassen. Die eigentliche Um-
weltverträglichkeitsprüfung wird von der Zulassungsbehörde (auf der Basis der eingereich-
ten Unterlagen) vorgenommen. 

In Bezug auf den voraussichtlichen Untersuchungsumfang für eine Umweltverträglich-
keitsuntersuchung bestehen derzeit vom Gesetzgeber nur rahmenhafte Vorgaben. Hier 

sind ergänzend zu den in §§ 4a bis 4d der 9. BImSchV genannten Unterlagen insbesondere 
die nach § 4e geforderten zusätzlichen Angaben zur Prüfung der Umweltverträglichkeit zu 
nennen. Die Vorgaben bezüglich zu erbringender Unterlagen des UVPG sind zudem heran-
zuziehen, insofern die darin enthaltenen Angaben nicht bereits über die 9. BImSchV be-
stimmt sind (§ 6 Abs. 2 UVPG). 

Im Wesentlichen umfassen die vom Träger des Vorhabens zur Durchführung der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung voraussichtlich beizubringenden entscheidungsrelevanten Unter-
lagen damit die folgenden Aspekte: 

¶ Beschreibung des Vorhabens mit Angaben über Standort, Art und Umfang sowie 
Bedarf an Grund und Boden und den Zustand des Anlagengeländes. 

¶ Beschreibung von Art und Menge der zu erwartenden Emissionen und Abfälle, ins-
besondere der Luftverunreinigungen (Prognose der zu erwartenden Immissionen), 
der Abfälle und des Anfalls von Abwasser sowie Angaben, die erforderlich sind, um 



24 = Umweltverträglichkeitsuntersuchung für den  Austausch der Gasturbinen am HKW München-Freimann = ifeu  

 

erhebliche Beeinträchtigungen der Umwelt durch das Vorhaben feststellen und be-
urteilen zu können. 

¶ Beschreibung der Maßnahmen, um Beeinträchtigungen der Umwelt zu vermeiden 
und zu vermindern; Beschreibung der erheblichen Auswirkungen des Vorhabens 
und der Umwelt nach allgemeinem Kenntnisstand und allgemein anerkannten 
Prüfmethoden; Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten Verfah-

ren. Vorgesehene Maßnahmen zur Überwachung der Emissionen in die Umwelt. 

¶ Übersicht über die wichtigsten vom Träger des Vorhabens geprüften technischen 
Verfahrensalternativen zum Schutz vor und zur Vorsorge gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen sowie zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor sons-
tigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen. Die wesent-

lichen Auswahlgründe sind mitzuteilen. 

Die Rechtsnormen zur Prüfung der Umweltverträglichkeit liefern somit nur wenig detail-
lierte Rahmenvorgaben. Es fehlt eine ausführliche inhaltliche Beschreibung und eine ge-
naue Festlegung der zu erhebenden Daten und geforderten Untersuchungen. 

Weiterhin werden keine Angaben über konkrete Prüfungsmethoden bzw. Bewertungs-

maßstäbe gemacht. 

Das Fehlen von genaueren Angaben zur Durchführung der UVP wird jedoch durch § 24 
UVPG aufgefangen. Danach soll die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates 
allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen über "Kriterien und Verfahren, die zu dem in 
den §§ 1 und 12 genannten Zweck bei der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von 
Umweltauswirkungen (§ 2 Abs. 1 Satz 2) zugrunde zu legen sind".  

Eine entsprechende Verwaltungsvorschrift liegt mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zur Ausführung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV) vor. Von 
besonderer Bedeutung sind hierin die Kriterien und Verfahren für die Bewertung der Um-
weltauswirkungen: (UVPVwV 0.6.1.1): 

"Die Bewertung der Umweltauswirkungen (§§ 1, 2 Abs. 1 Satz 2 und 4 UVPG) ist 
die Auslegung und die Anwendung der umweltbezogenen Tatbestandsmerkmale 
der einschlägigen Fachgesetze (gesetzliche Umweltanforderungen) auf den ent-
scheidungserheblichen Sachverhalt. Außer Betracht bleiben für die Bewertung 
nichtumweltbezogene Anforderungen der Fachgesetze (z.B. Belange der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung oder des Städtebaus) und die Abwägung umweltbe-
zogener Belange mit anderen Belangen (z.B. Verbesserung der Verkehrsverhältnis-
se, Schaffung oder Erhalt von Arbeitsplätzen). 

Die gesetzlichen Umweltanforderungen sind  

o in der Regel im Wortlaut der Fachgesetze ausdrücklich formuliert (z.B. § 5 
Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) und 

o zum Teil im Wege der Auslegung aus den in den Gesetzen aufgeführten 
Zielsetzungen und Belangen, z.B. aus dem Begriff "Wohl der Allgemein-
heit" nach § 31 WHG in Verbindung mit § 1a Abs.1 WHG sowie aus den 
Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach § 8 Abs. 2 Satz 1 

BNatSchG, zu gewinnen." 
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Die Konkretisierung der gesetzlichen Umweltanforderungen wird in (UVPVwV 0.6.1.2) wie 
folgt definiert: 

"Wenn Fachgesetze oder deren Ausführungsbestimmungen für die Bewertung der 
Umweltauswirkungen eines Vorhabens rechtsverbindliche Grenzwerte enthalten 
oder sonstige Grenzwerte oder nicht zwingende, aber im Vergleich zu den Orien-

tierungshilfen in Anhang 1 anspruchsvollere Kriterien vorsehen, sind diese Best-
immungen heranzuziehen (§ 4 UVPG). Soweit dies nicht der Fall ist, sind bei der 
Bewertung der Umweltauswirkungen die in Anhang 1 angegebenen Orientie-
rungshilfen, die im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge (§§ 1, 2 Abs. 1 Satz 
2 und 4 UVPG) eine Konkretisierung gesetzlicher Umweltanforderungen darstel-
len, heranzǳȊƛŜƘŜƴΦά 

Anhang 1 der UVPVwV enthält Orientierungshilfen für folgende Fragen: 

¶ Bewertung der Ausgleichbarkeit eines Eingriffes in Natur und Landschaft 

¶ Bewertung der Auswirkungen auf Fließgewässer 

¶ Bewertung der Auswirkungen auf die stoffliche Bodenbeschaffenheit 

¶ Bewertung der Auswirkungen auf die Luftbeschaffenheit (hier ist insbesondere die 
TA Luft heranzuziehen) 

Diese Punkte sind entsprechend in einer UVU aufzugreifen. Als weiteres Element sind die 
Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes und hier insbesondere der FFH-Richtlinie einzu-

beziehen. Gemäß Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (kurz: FFH-Richtlinie) 
sind die Bundesländer angehalten FFH-Schutzgebiete zu benennen und dem BMU mitzu-
teilen, das wiederum die ausgewählten Gebiete der Kommission benennt. Bis zur Be-
kanntmachung der benannten FFH-Gebiete im Bundesanzeiger, dürfen die von den Bun-
ŘŜǎƭŅƴŘŜǊƴ ōŜƴŀƴƴǘŜƴ DŜōƛŜǘŜ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜƴ α±ƻǊǿƛǊƪǳƴƎά ŘŜǊ CCI-Richtlinie 

nicht zerstört oder anderweitig so nachteilig beeinträchtigt werden, dass sie für das Netz 
Natura 2000 nicht mehr in Betracht kommen. 

Grundsätzlich gilt nach Artikel 6 (3) der FFH-Richtlinie (bzw. § 34 BNatSchG), dass bei Plä-
nen oder Projekten, die ein FFH-Gebiet erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung 
auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen erforderlich ist. 

Hierzu ist zunächst die Notwendigkeit der Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung 
von den zuständigen Behörden zu prüfen und zu entscheiden. Entsprechende Unterlagen 
und Angaben, die die Beurteilung zulassen, ob eine erhebliche Beeinträchtigung des Ge-
bietes eintreten kann oder nicht, sind vorzulegen. Die Verträglichkeitsprüfung selbst wird 
im Rahmen des behördlichen Verfahrens durchgeführt, das für die Gestattung des Projek-
tes oder zu seiner Anzeige vorgeschrieben ist. 

1.4 Anforderungen der Regierung von Oberbayern 

Am 1. Oktober 2015 fand der Scopingtermin nach § 5 des UVPG für das geplante Vorhaben 
statt. Im Nachgang legte die Regierung von Oberbayern mit dem Unterrichtungsschreiben 
vom 20. November 2015 inhaltliche und formelle Anforderungen an die UVU vor. Diese 
Anforderungen sind im vorliegenden Gutachten wie folgt berücksichtigt worden: 
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¶ Abs. 3.2.1 Beschreibung der Umwelt im Untersuchungsraum 

o Erweiterung der Untersuchungsgebietes  auf eine Fläche von 20 km x 20 

km 

-> umgesetzt in Kapitel 2.4.2 der UVU, dargestellt in Abb. 2.5 

o Beschreibung des Ist- Zustandes der Umwelt 

-> umgesetzt in Kapitel 2.5 der UVU 

o Ergänzung und Aktualisierung der Liste der Natura 2000 Gebiete und an-

derer gesetzlich geschützter Bestandteile der Umwelt 

-> umgesetzt in Kapitel 2.5 der UVU 

¶ Abs. 3.2.2 Darstellung der Umweltauswirkungen 

o Anforderungen bzgl. Schutzgut Luft 

-> umgesetzt in Kapitel 3 der UVU. Folgende Abweichung zum Inhalt des 

Unterrichtungsschreibens:  

Á Gefordert ist die Abbildung zweier Emissionsszenarien: ganzjähri-

ger Volllast- und ganzjähriger Teillastbetrieb  

Á In der Immissionsprognose wurden drei Fälle untersucht, welche 

den geforderten Szenarien entsprechen bzw. darüber hinausge-

hen (ganzjähriger An- und Abfahrbetrieb) (vgl. Kap. 2.3 der UVU) 

Á Den übrigen Anforderungen wird entsprochen 

o Anforderungen bzgl. Schutzgut Klima 

-> umgesetzt in Kapitel 8 der UVU 

o Anforderungen bzgl. Lärm 

-> umgesetzt in Kapitel 4 der UVU 

o Anforderungen bzgl. Schutzgut Mensch einschließlich menschliche Ge-

sundheit 

-> ausführlich diskutiert in Kapitel 3.5.1 der UVU 

o Anforderungen bzgl. Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

-> umgesetzt in Kapitel 7 der UVU sowie im Hinblick auf Luftschadstoffe 

auch diskutiert in Kapitel 3.5.3 der UVU. 

o Anforderungen bzgl. Schutzgut Wasser 

-> umgesetzt in Kapitel 6 der UVU 

o Anforderungen bzgl. Schutzgut Boden 

-> umgesetzt in Kapitel 7 der UVU 

o Anforderungen bzgl. Schutzgut Landschaftsbild 

-> umgesetzt in Kapitel 9.1 der UVU 

o Anforderungen bzgl. Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

-> umgesetzt in Kapitel 9.1 der UVU 

o Anforderungen bzgl. Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern 

-> umgesetzt in Kapitel 12 der UVU 

¶ 3.2.3 Sonstiges 

o Nicht bestimmungsgemäßer Betrieb 

-> umgesetzt in Kapitel 10 der UVU 

o Anwendbarkeit der KWK Kosten-Nutzen-Vergleich-Verordnung 

-> keine Bestandteil der UVU nach UVPG 
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o Prüfung von technischen Alternativen und Standortalternativen 

-> umgesetzt in Kapitel 11 der UVU 

o Flächen für die Baustelleneinrichtung 

-> in der Detailebene kein Bestandteil der UVU, thematisiert in Kapitel 5 
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2 Darstellung des Vorhabens 

2.1 Kurzbeschreibung der geplanten Anlage 

Im HKW Freimann wurden von 1972 bis Ende 2015 zwei Gasturbinen vom Typ Siemens 
V94 betrieben. Die Wärme im Abgas einer dieser Gasturbinen wurde in einem Wärmetau-
scher zur Fernwärmeerzeugung genutzt. Die bestehenden Gasturbinen können jedoch die 
für Altanlagen ab dem 1. Januar 2016 geltenden Emissionsgrenzwerte der Verordnung 
über Großfeuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen (13. BImSchV vom 2. 
Mai 2014) nicht mehr einhalten und mussten daher stillgelegt werde. Die SWM möchte 

am Standort Freimann festhalten und die vorhandene Infrastruktur weitestgehend weiter-
nutzen. Daher sollen die bestehenden Gasturbinen demontiert und durch neue Gasturbi-
nen ersetzt werden. Dabei wird zukünftig die Wärme im Abgas beider Gasturbinen im 
bestehenden Wärmetauscher zur Fernwärmeerzeugung genutzt werden. Die Abgasablei-
tung wird über den bestehenden Wärmetauscher und den bestehenden Kamin erfolgen. 

Die neuen Gasturbinen sollen im bestehenden Maschinenhaus errichtet werden. Dazu sind 
entsprechende bauliche Änderungen im Maschinenhaus vorzunehmen. Die zugehörigen 
elektrischen Schaltanlagen und leittechnische Anlagen werden ebenfalls im Maschinen-
haus aufgestellt. Eine Kurzbeschreibung der wesentlichen Betriebseinheiten erfolgt in 
Kapitel 2.2.  

Die nachfolgende Darstellung der Änderung am bestehenden HKW Freimann beschreibt 
eine Maximalabschätzung. Da der Hersteller für die Gasturbinen gegenwärtig noch nicht 
feststeht, werden die für die Umweltverträglichkeitsuntersuchung relevanten Werte (Leis-
tung, Emissionen, Massenströme, etc.) derart gewählt, dass alle in Frage kommenden 
Turbinentypen damit abgedeckt sind. Hierdurch wird sichergestellt, dass sich im Rahmen 
der Ausführungsplanung ergebende Änderungen gegenüber dem hier beschriebenen Kon-

zept nicht auf die Aussagen und Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
(UVU) auswirken werden. 

Die geplanten Gasturbinen sind für Grundlastbetrieb mit einer jährlichen Betriebszeit von 
8.760 Stunden ausgelegt und mit entsprechenden Reserve- und Redundanzeinrichtungen 
für ausfallkritische Komponenten ausgestattet. Darüber hinaus werden sie auch für einen 
flexiblen, dem Strommarkt angepassten Betrieb mit zahlreichen An- und Abfahrten pro 
Jahr, sowie Teillastbetrieb ausgelegt. 

Im Rahmen der Planung und Ausführung der Anlage wird vor allem das Ziel einer höchst 
möglichen Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, verbunden mit einem hohen Prozesswir-
kungsgrad sowohl im Kraft-Wärme-Kopplungsbetrieb als auch bei der reinen Stromerzeu-

gung, verfolgt. Die Aufstellung und Anordnung der Anlage erfolgt in kompakter Bauweise 
mit kurzen Wegen für das Bedienpersonal und die internen Energie- und Stoffströme, je-
doch unter Berücksichtigung der notwendigen Freiflächen für Bedienung und Wartung.  
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Als Ausfallreserve sowie zur Abdeckung von Spitzenlasten dienen zwei Heißwassererzeu-
ger (HWK 1 und HWK 2) mit einer Fernwärmeleistung von je 131 MW und 15 Heißwasser-
speicher (15 x 300 m³). 

2.2 Kurzbeschreibung der Betriebseinheiten 

 

1 Maschinenhaus; 2 Kesselhaus - HWK 1 und HWK 2; 3 Erdgas-Reduzierstation; 4 Betriebsgebäude ς Pumpenhaus; 5 Betriebsgebäude E-
Trakt; 6 Warmwassertauscher; 7 Kamin; 8 Betriebsgebäude ς Warte; 9 Heißwasserspeichergruppen; 10 Transformatoren; 11 Rückkühlan-
lage; 12 Lager; 13 Garagen; 15 Öltank 1 (stillgelegt); 16 Wärmespeicher; 17 Abfalldepot; 18 110 KV-Freischaltanlage; 19 Container-
Stellplatz; 20 Pförtnergebäude; 21 25 KV ς Haus; 22 10 KV ς Haus; 23 Tennisanlagen; 24 Tennishalle; 25 Vereinshaus; 26 Parkplatz; 27 
Trockner; 28 Gebäude 6/10 KV Schaltanlage; 29 Technik-Container für Wärmespeicher; 30 Rohrtrassenbrücke für Wärmespeicher 

Abbildung  2.1: Übersichtsplan über das Kraftwerksgelände mit Bezeichnung der einzelnen Anlagenbestandteile/ Betriebseinheiten 
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Abbildung  2.1 zeigt die räumliche Verortung der unterschiedlichen Bestandteile bzw. Be-
triebseinheiten der Gesamtanlage. Im Folgenden sollen die wesentlichen Komponenten 
benannt werden. 

Die Anbindung an das städtische Gasnetz erfolgt auf dem Betriebsgelände des HKW Frei-
mann. Für den Betrieb der neuen Gasturbinen ist es erforderlich, das aus dem städtischen 
Gasnetz entnommene Erdgas auf einen höheren Druck zu verdichten. Dazu werden auf 
dem Gelände des HKW Freimann im bestehenden Gebäude der Erdgasreduzierstation zwei 
Gasverdichtereinheiten errichtet. Diese sind zusammen mit der Verbindungsleitung bis 

zur Gasturbine Teil eines separaten Genehmigungsverfahren nach der Gashochdrucklei-
tungsverordnung und werden beim Wirtschaftsministerium beantragt. Die vorhandene 
Erdgasreduzierstation wird im Zuge eines anderen Projektes an einem neuen Standort auf 
dem Gelände des HKW Freimann aufgebaut (Gebäude 3 in obiger Abbildung). Aufgrund 
dieser Maßnahme werden Räumlichkeiten im bestehenden Gebäude frei und können für 
die neuen Gasverdichteranlagen verwendet werden. Die neue Erdgasreduzierstation ist 

nicht Antragsgegenstand und wird in einem gesonderten Verfahren beantragt. Die Emissi-
onsquellen und die Sicherheit in Verbindung mit den neuen Gasverdichtern werden in 
diesem Antrag behandelt und sind Teil des Genehmigungsantrages. 

Das verdichte und vorerwärmte Erdgas wird dann in die Gasturbinen im Maschinenhaus 
(Gebäude 1) geleitet. Dort wird das Gas in der Brennkammer in einer Atmosphäre aus 

verdichteter Umgebungsluft verbrannt. Das im Verbrennungsprozess erzeugte heiße 
Hochdruck-Gasgemisch wird durch den mehrstufigen Turbinenteil der Gasturbine abgelei-
tet und treibt dabei den Turbinenrotor an. Die Rotorwelle ist mit dem Stromgenerator 
verbunden, der elektrische Energie erzeugt. Die im Generator erzeugte elektrische Energie 
wird in den Maschinentransformatoren (10) auf die Endspannung transformiert und zu 
den Hochspannungsschaltanlagen (18) geleitet.  

Den Gasturbinen wird ein gemeinsamer Wasserwärmetauscher (WWT) zur KWK-Nutzung 
nachgeschaltet (6). Die von den Abgasen im WWT übertragene Energie wird zu Fernheiz-
zwecken genutzt. Bevor das heiße Abgas durch den Kamin (7) entweicht durchströmt es 
bei KWK-Nutzung den WWT. In dem WWT befinden sich Heizschlangen, die mit aufberei-
tetem Fernheizwasser durchströmt werden. Durch die Anströmung der heißen Abgase 

erwärmt sich das Fernheizwasser auf eine für die Fernheizung vorgegebene Temperatur. 
Es findet kein direkter Kontakt zwischen dem Fernheizwasser und den Abgasen statt. Der 
WWT soll so betrieben werden, dass das heiße Abgas beider Gasturbinen oder nur einer 
Gasturbine im WWT zur Fernwärmeerzeugung genutzt werden kann. Ein Bypass-Betrieb 
um den WWT herum, für z.B. Anfahrvorgänge etc., wird vorgesehen. Die Aufstellung er-
folgt im Außenbereich in unmittelbarer Nähe des bestehenden Abgaskamins und wird 

über eine Stahlbaukonstruktion bewerkstelligt.  

Wärmequellen der Gasturbinenanlage und Nebenanlagen wie Gasverdichter, Ölversor-
gungseinheiten etc. müssen während des Gasturbinenbetriebes gekühlt werden. Zur Küh-
lung der Wärmequellen soll der bereits bestehende Kühlkreislauf im Heizkraftwerk Frei-
mann weitergenutzt werden. Dabei wird die bestehende Rückkühlanlage (11) durch eine 

neue leistungsstärkere Rückkühlanlage am gleichen Standort ersetzt. Die Rückkühlung der 
neuen Anlage erfolgt rein luftgekühlt ohne Verdunstungskühlung. Durch Ventilatoren an-
gesaugte Umgebungsluft kühlt dabei das in Rippenrohren befindliche Kühlwasser. Ein di-
rekter Kontakt zwischen Umgebungsluft und Kühlwasser findet somit nicht statt. Aufgrund 
der reinen Luftkühlung kann eine Schwadenbildung sicher ausgeschlossen werden. Im 
bestehenden Pumpenkeller werden zwei neue Kühlwasserpumpen zur Deckung des Kühl-

wasserbedarfs der Gasturbinenanlage installiert.  
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Für die neue Gasturbinenanlage wird Wasser für den Verdichterteil der Gasturbine und für 
die Wassereinspritzung zur Leistungssteigerung benötigt. Als Rohwasser wird Stadtwasser 
verwendet. Zur Deckung des Wasserbedarfs für die Wassereinspritzung ist eine Entsal-
zungsanlage mit einem Puffertank von ca. 50 m³ für voll entsalztes Wasser (VE-Wasser) 
vorgesehen. Die Entsalzungsanlage besteht aus einer Vorbehandlung, Umkehrosmosean-
lage und einer nachgeschalteten Elektrodenionisation. 

Die neue Gasturbinenanlage soll wie die bereits bestehende, schwarzstartfähig sein. 
Schwarzstartfähig ist eine Anlage, welche bei flächendeckendem Ausfall des Stromnetzes 
eigenständig Anfahren und Strom produzieren kann um das Stromnetz bzw. die Stromver-
sorgung wieder aufzubauen. Die zum Anfahren der Anlage erforderliche elektrische Ener-
gie wird durch ein Dieselaggregat erzeugt. Durch den Neubau der Gasturbinenanlage muss 

das bestehende Schwarzstart-Dieselaggregat durch ein leistungsstärkeres Aggregat mit ca. 
1000 kVA ersetzt werden. Die Aufstellung des neuen Schwarzstart-Dieselaggregates erfolgt 
im Außenbereich, in östlicher Richtung angrenzend an das Maschinenhaus. Das neue 
Schwarzstart-Dieselaggregat wird in einem schallgedämmten Container untergebracht. 
Der Abgaskamin wird an der Fassade des Maschinenhauses über Dach geführt. Die Ölver-
sorgung des neuen Dieselaggregates erfolgt über das bestehende Ölversorgungssystem, 
einem Brennstofftanklager mit einem Fassungsvermögen von 4.900 l und einem nachge-
schalteten separaten Vorlagebehälter mit einem Fassungsvermögen von 1.000 l. Des Wei-
teren bedarf die Anlage ein neu dimensioniertes Notstrom-Dieselaggregat, welches die 
Aufgabe hat, bei Stromausfall die sicherheitstechnisch und betrieblich wichtigsten Anla-
genteile des HKW Freimann mit Strom zu versorgen und somit in einem sicheren Anlagen-
zustand zu halten. Das Notstrom-Dieselaggregat hat die gleiche technische Auslegung wie 

der Schwarzstartgenerator und ist auch in dessen räumlicher Nähe untergebracht. 

Die Gasturbinen selber werden als Package gebaut und geliefert und bestehen aus den 
folgenden Komponenten: 

¶ Luftverdichter 

¶ Brennkammer 

¶ Heißgasturbine  

¶ Stromgenerator 

¶ Kühlung 

Die Gasturbinen sind ausschließlich für den Betrieb mit H-Gas gemäß DVGW Arbeitsblatt G 
260 ausgelegt. Eine beispielhafte Übersicht zum Aufbau einer typischen Gasturbine ist in 
Abbildung  2.2 dargestellt. Das Gasturbinenpackage ist in einer Schallhaube mit den erfor-

derlichen Lüftungseinrichtungen, Feuermeldern und Feuerlöscheinrichtungen sowie Gas-
detektoren untergebracht. 
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Abbildung  2.2: RR Trend 60 Package (Quelle: Rolls-Royce) als beispielhafte Konfiguration einer Gasturbine 

2.3 Emissionen der Anlage mit der Abluft 

Die geplante Anlage in München-Freimann ist nach der Definition der 4. BImSchV Anhang 
1 Ziffer 1.1 eine genehmigungspflichtige Anlage. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens 

sind die Emissionen der geplanten Anlage zu bestimmen, um den Nachweis zu führen, dass 
die Errichtung und der Betrieb der Anlage nicht dazu geeignet ist, schädliche Umweltein-
wirkungen hervorzurufen oder in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft 
zu gefährden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich zu belästigen (§ 4 BImSchG).  

In der Verordnung über Großfeuerungs- und Gasturbinenanlagen (13. BImSchV) sind die 

geltenden Emissionsgrenzwerte für die geplante Anlage festgelegt. Für Gasturbinenanla-
gen gelten die Ausführungen des § 8(Emissionsgrenzwerte für Gasturbinenanlagen). Die 
beantragten Emissionsgrenzwerte sind in Tabelle 2.1 dargestellt.  

Da der Wirkungsgrad der geplanten Gasturbinen unter ISO Bedingungen mehr als 35 % 
Prozent beträgt, darf nach § 8 Abs.3 der 13 BImSchV der Emissionsgrenzwert für Stickoxide 
(NOx) von 50 mg/Nm³ auf ca. 60 mg/Nm³ erhöht werden. Von dieser möglichen Erhöhung 
macht der Antragsteller SWM keinen Gebrauch und setzt somit über den Stand der Tech-
nik herausgehende Emissionsminderungsmaßnahmen um. Desweitern wird für die Schwe-
feldioxid (SO2) Emissionen nicht die Ausschöpfung der 13. BImSchV, sondern lediglich die 
Emissionsfracht, welche sich durch den zulässigen Gesamtschwefel im Erdgas nach DVGW-
Merkblatt G 260 ergibt, beantragt. Somit reduziert sich die zulässige Konzentration von 

Schwefeloxiden (angegeben als SO2) im Abgas von 11,7 mg/Nm³ auf umgerechnet 1,96 
mg/Nm³. 
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Tabelle  2.1: Emissionsgrenzwerte der Gasturbinen bei Betrieb mit Erdgas, ab 70% Last, (trockenes Abgas, 15% O2) 

Parameter Einheit Wert Quelle der Werte 

Stickstoffoxide (angegeben als NO2) mg/Nm3 50 Antrag SWM 

Kohlenmonoxid mg/Nm3 100 13. BImSchV 

Schwefeloxide (angeben als SO2) 
    Tagesmittelwert: 
    Jahresmittelwert: 

 
mg/Nm

3 

mg/Nm³ 

 
1,96 
11,6 

 
13. BImSchV (bei 15 % Bezugs O2)  
Ausschöpfung Gesamtschwefel im Erdgas nach 
DVGW-Merkblatt G 260 (max. 30 mg/Nm

3
) 

 

Volllastbetrieb 

Für den Volllastbetrieb einer Gasturbine wurde ein Brennstoffeinsatz von 11.134 kg/h für 
eine Außentemperatur von -15°C angenommen, der um 5% über Herstellerangaben liegt; 
die ermittelten Abgasmengen wurden aufgerundet. Damit liegt die Abschätzung der Ab-
gasmengen und Frachten eindeutig auf der sicheren Seite. Für die beiden Heizkessel wer-
den die Genehmigungswerte nach Angaben der SWM zugrunde gelegt. Die resultierenden 
Kenngrößen für die Immissionsprognose sind in Tabelle  2.2 zusammengestellt und sollen 
im Folgenden kurz erläutert werden: 

¶ Abgasmenge 
Die Abgasmenge ist abhängig vom Brennstoffeinsatz, dem Lastgang der Turbinen 
bzw. HWKs und den äußeren Bedingungen des Betriebs wie Temperatur, Luftfeuch-
te etc. Die Angabe der Abgasmenge erfolgt stets unter zu Hilfenahme der Angabe 
des Bezugssauerstoffes. Der Parameter Abgasmenge ist wesentlich für die Berech-
nung der Konzentrationen und der Ausströmgeschwindigkeit. Die Im Rahmen der 
Ausbreitungsrechnung angesetzte Abgasmenge reflektiert einen Vollastfall der bei-
den Gasturbinen bei -15° C (ungünstigste klimatische Bedingung) plus einen Sicher-
heitszuschlag von 5 %.  

¶ Abgastemperatur 
Dieser Parameter beschreibt die Temperatur des Abgases an der Kaminmündung. 

Im Falle der Gasturbine sind zwei verschiedene Temperaturen angegeben. Im By-
passbetrieb strömt das Abgas aus der Turbine direkt in den Kamin ohne den Wär-
metauscher zu passieren. Daher liegt die Temperatur in diesem Fall höher als im 
Fernwärmebetrieb. Im Fernwärmebetrieb wird dem Abgas durch den Wärmetau-
cher thermische Energie entzogen. Diese thermische Energie wird entweder ins 
Fernwärmenetz eingespeist oder in den Wärmespeichern eingelagert. Dementspre-

chend ist die Abgastemperatur an der Kaminmündung geringer. Im Falle der HWKs 
gibt es keinen Bypassbetrieb. Die Abgastemperatur an der Kaminmündung ist ein 
bestimmender Faktor für den Parameter Ausströmgeschwindigkeit und bestimmt 
zudem die thermische Überhöhung der Abgasfahne bei der Ausbreitungsrechnung. 

¶ Kaminöffnung 
Die Kaminöffnung ist im Falle der geplanten Anlage durch den vorhanden Kamin ge-

geben und beträgt für den Auslass, den die beiden Gasturbinen nutzen werden 38,5 
m². Bei den beiden HWKs verhält es sich so, dass diese jeweils einen eigenen Ka-
minzug besitzen. Diese beiden Auslässe werden jedoch im Rahmen der Ausbrei-
tungsrechnung zu einem gemeinsamen virtuellen Kaminauslass mit einer Austritts-
öffnung von 5,09 m² addiert.  
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¶ Wärmestrom 
Der Wärmestrom errechnet sich aus der Temperatur und dem Volumenstrom des 
Abgases. Der Parameter ist wesentlich für die Berechnung der Ausström- und Aus-
breitungsbedingungen des Abgases. 

¶ Ausströmgeschwindigkeit 
Die Ausströmgeschwindigkeit ist abhängig von der Abgasmenge und ςtemperatur 

sowie der Fläche der Kaminöffnung und bestimmt die mechanische Überhöhung der 
Abgasfahne. Von daher unterscheiden sich die Werte der Ausströmgeschwindigkeit 
des Abgases der beiden Gasturbinen für die beiden Betriebsweisen. Im Fernwärm-
betrieb beträgt die Ausströmgeschwindigkeit 11,5 m/s während sie im Bypasbetreib 
aufgrund der höheren Abgastemperatur und der damit verbundenen stärkeren 
Ausdehnung des Abgases 19,4 m/s beträgt. Im Falle der beiden HWKs ist zwischen 

der effektiven Ausströmgeschwindigkeit von 27,1 m/s, die sich aus der Berechnung 
mit der angegebene addierten Kaminöffnung ergibt und der ausbreitungsrelevanten 
Ausströmgeschwindigkeit von 33,7 m/s zu unterschieden, welche die deutlich stär-
kere Düsenwirkung der im Durchmesser kleineren zwei Abgaszüge reflektiert. Da 
neben der thermischen Überhöhung auch die mechanische Überhöhung für die Er-
gebnisse der Immissionsprognose relevant ist, wird in Kap. 4.3 mit der realen Aus-

strömgeschwindigkeit von 33,7 m/s gerechnet. 

¶ Konzentrationen 
Die oben genannten Emissionsgrenzwerte der werden vom Hersteller ab 70 % Last 
garantiert. Der Antragsteller beabsichtigt, die Anlage zeitweise im Teillastbetrieb 
(50 % bis 70 %) zu fahren. Unter 50 % Last befindet sich die Anlage im Anfahrbe-
trieb, der schnell durchfahren wird. Für den Lastbetrieb unter 70 % bestimmt § 8 
der 13. BImSchV wie folgt:  

Für den Betrieb bei Lasten bis 70 Prozent legt die zuständige Behörde den zu über-
wachenden Teillastbereich sowie die in diesem Bereich einzuhaltenden Emissionsbe-
grenzungen für die in Absatz 1 genannten Schadstoffe fest. 

In § 8 der 13. BImSchV werden als zu regelnde Stoffe Stickstoffoxide und Kohlen-
monoxid genannt. Somit sind die Emissionsfrachten für alle Fälle zwischen 50 % und 
70 % Last zu betrachten. Für Kohlenmonoxid wurde hierfür aufgrund von Herstel-
lerangaben eine Konzentration von 150 mg/Nm3 angesetzt. Bei Stickoxiden hält die 
Anlage auch zwischen 50 % und 70 % Last den Grenzwert von 50 mg/Nm3 ein. Die 
Fracht von Schwefeloxiden ist proportional zur eingesetzten Brennstoffmenge. In 
der Immissionsprognose wird für die Bestimmung der Jahresfracht an Schwefeloxi-
den nicht der Genehmigungswert (35 mg/Nm³) sondern als Konzentration im Jah-
resmittel der Wert angesetzt, der sich durch den zulässigen Gesamtschwefel im 
Erdgas nach DVGW-Merkblatt G 260 ergibt, nämlich 1,96 mg/ Nm³. In den Gasturbi-
nen und in den Heizkesseln wird das gleiche Erdgas verbrannt; deshalb ist es nur 
folgerichtig, im Rahmen der Ausbreitungsrechnung für beide Anlagen mit dem glei-
chen Schwefelgehalt zu rechnen. Die Bestimmung der maximalen zulässigen Tages-
fracht an Schwefeloxiden bleibt davon unberührt, es gelten weiterhin die maximal 

zulässigen Grenzwerte der 13.BImSchV. Der Emissionswert für Gesamtstaub wird 
von SWM konservativ mit 1 mg/Nm3 Abgas angesetzt. Die Berechnung der Schad-
stofffrachten für verschiedene Lastzustände von 2 x 100 % bis 1 x 50 % in Tabelle  2.4 

zeigt, dass der Volllastbetrieb von 2 Turbinen für die Frachten von Stickoxiden, 
Schwefeloxiden und Staub den ungünstigsten Fall abdeckt. Lediglich bei Kohlenmo-
noxid liegt die Konzentration im Lastbereich 50 % bis 70 % über dem Grenzwert der 
13. BImSchV mit größeren Frachten als im Volllastbetrieb. Deshalb wird hierfür fol-
gende Regelung vorgeschlagen: 
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 Begrenzung der Konzentration von Kohlenmonoxid im Teillastbetrieb im Bereich 
von 50 % bis 70 % auf 150 mg/Nm3 (trocken, 15 % O2). 

 Limitierung der zulässigen Jahresfracht von Kohlenmonoxid auf den Wert des 
Vollastbetriebs von 8.760 h * 91,2 kg/h = 798.912 kg. 

Bei Einhaltung dieser Randbedingungen stellt der Volllastbetrieb den ungünstigsten 
Fall für die Immissionsprognose dar. Für die in der 13. BImSchV geregelten Stoffe 
Stickstoffdioxid, Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid und Gesamtstaub wurden für die 
Ausbreitungsrechnungen folgende Betriebszustände betrachtet: 

 Gleichzeitiger Volllastbetrieb beider Gasturbinen im Bypassbetrieb sowie Voll-

lastbetrieb beider Heizkessel; hierbei werden durch den thermischen Auftrieb der 
Abgase die emittierten Stoffe in weiter entfernte Gebiete transportiert. 

 Gleichzeitiger Volllastbetrieb beider Gasturbinen im Fernwärmebetrieb sowie 
Volllastbetrieb beider Heizkessel; hierbei werden die emittierten Stoffe weniger 
weit transportiert. 

¶ Frachten  
Die Konzentration eines Schadstoffes wird jeweils in mg/Nm³ angegeben. Für die 
Bewertung der Emissionen einer Anlage ist jedoch allein die Schadstofffracht rele-
vant. Diese wird über die Formel Abgasmenge * Konzentration berechnet und ist 
somit abhängig von der Betriebsdauer und dem Betriebszustand der Anlage und 
den jew. klimatischen Bedingen wie bspw. Außentemperatur. Luftfeuchte etc. Die 

für die in Kap. 4.3 durchgeführte Immissionsprognose relevanten maximalen Frach-
ten werden unter der Prämisse eines ganzjährigen Volllastbetriebes bei -15°C er-
rechnet. 
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Tabelle  2.2: Kenngrößen für die Immissionsprognose 

Parameter Einheit 2 Gasturbinen 
(Volllast, -15°C) 

Bypass/Fernwärme 

2 Heizkessel 
(Volllast, -15°C) 

Abgasmenge im Normzustand 
trocken, 15% O2 

Nm3/h 912.000 - 

Abgasmenge im Normzustand 
trocken, 3% O2 

Nm3/h - 300.000 

Temperatur °C 390/120 180 

Kaminöffnung m2 38,5 5,09 

Wärmestrom MW 159/46 23,9 

Ausströmgeschwindigkeit m/s 19,4/11,5 33,7 

Konzentration    

Stickstoffoxide  
(angegeben als NO2) 

mg/Nm3 50 (15% O2) 100 (3% O2) 

Schwefeloxide  
(angegeben als SO2) 

mg/Nm3 1,96 (15% O2) 5,65 (3% O2) 

Kohlenmonoxid (CO) mg/Nm3 100 (15% O2) 50 (3% O2) 

Gesamtstaub mg/Nm3 1 (15% O2) 5 (3% O2) 

Frachten    

Stickstoffoxide  
(angegeben als NO2) 

kg/h 45,6 30 

Schwefeloxide  
(angegeben als SO2) 

kg/h 1,8 1,7 

Kohlenmonoxid (CO) kg/h 91,2 15 

Gesamtstaub kg/h 0,91 1,5 

 

Der Vergleich der maximalen Frachten im Volllastbetrieb mit den Bagatellmassenströmen 
nach TA Luft 4.6.1.1 zeigt Tabelle  2.3. 

Tabelle  2.3: Vergleich der maximalen Emissionsfrachten des geplanten Gasturbinenkraftwerks (Turbine 1 und 2) mit den Baga-
tellmassenströmen der TA Luft 4.6.1.1 

Parameter Bagatellmassen-
strom nach TA Luft 

Volllast Gasturbinen  
und Heizkessel 

Stickstoffoxide (angegeben als NO2)  [kg/h] 20 75,6 

Staub  [kg/h] 1 2,4 

Schwefeloxide (angeben als SO2)  [kg/h] 20 3,5 

Kohlenmonoxid (CO)  [kg/h] - 106 
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In der Summe aller Anlagen besteht eine Überschreitung der Bagatellmassenströmen nach 

4.6.1.1 TA Luft für die Parameter Stickstoffoxid (angegeben als NO2) von 20 kg/h und Staub 

von 1 kg/h. Somit ist im Genehmigungsverfahren für diese beiden Parameter eine Be-

stimmung der Immissionskenngrößen notwendig. Die Bestimmung des Parameters Schwe-

feldioxid erfolgt trotz Unterschreitung des Bagatellmassenstroms, da die Ermittlung der 

Säuredeposition bei der FFH Vorprüfung erforderlich ist. Die Ermittlung der Zusatzbelas-

tung durch Kohlenmonoxid erfolgt nachrichtlich. 

Die o.g. Werte werden von allen Herstellern ab 70% Last garantiert. Die SWM beabsichtigt, 
die Anlage zeitweise im Teillastbetrieb (50 % bis 70%) zu fahren. Unter 50% Last befindet 
sich die Anlage im Anfahrbetrieb, der schnell durchfahren wird. Für den Lastbetrieb unter 
70 % bestimmt § 8 der 13. BImSchV wie folgt:  

Für den Betrieb bei Lasten bis 70 Prozent legt die zuständige Behörde den zu über-
wachenden Teillastbereich sowie die in diesem Bereich einzuhaltenden Emissions-
begrenzungen für die in Absatz 1 genannten Schadstoffe fest. 

In § 8 der 13. BImSchV werden als zu regelnde Stoffe Stickstoffoxide und Kohlenmonoxid 

genannt. Somit sind die Emissionsfrachten für alle Fälle zwischen 50% und 70% Last zu 
betrachten. Für Kohlenmonoxid wurde hierfür aufgrund von Herstellerangaben eine Kon-
zentration von 150 mg/Nm3 angesetzt. Bei Stickoxiden hält die Anlage auch zwischen 50% 
und 70% Last den Grenzwert von 50 mg/Nm3 ein. Die Fracht von Schwefeloxiden ist pro-
portional zur eingesetzten Brennstoffmenge. Der Emissionswert für Gesamtstaub wird von 
den SWM konservativ mit 1 mg/Nm3 Abgas angesetzt. Die Berechnung der Schad-
stofffrachten für verschiedene Lastzustände von 2 x 100% bis 1 x 50% in Tabelle  2.4 zeigt, 
dass der Volllastbetrieb von 2 Turbinen für die Frachten von Stickoxiden, Schwefeloxiden 
und Staub den ungünstigsten Fall abdeckt. Lediglich bei Kohlenmonoxid liegt die Konzent-

ration im Lastbereich 50% bis 70% über dem Grenzwert der 13. BImSchV mit größeren 
Frachten als im Volllastbetrieb. Deshalb wird hierfür folgende Regelung vorgeschlagen: 

¶ Begrenzung der Konzentration von Kohlenmonoxid im Teillastbetrieb im Bereich 
von 50% bis 70% auf 150 mg/Nm3 (trocken, 15% O2). 

¶ Limitierung der zulässigen Jahresfracht von Kohlenmonoxid auf den Wert des Voll-
astbetriebs von 8.760 h * 91,2 kg/h = 798.912 kg. 

Bei Einhaltung dieser Randbedingungen stellt der Volllastbetrieb den ungünstigsten Fall für 
die Immissionsprognose dar. Für die in der 13. BImSchV geregelten Stoffe Stickstoffdioxid, 
Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid und Gesamtstaub wurden für die Ausbreitungsrechnun-
gen folgende Betriebszustände betrachtet: 

¶ Gleichzeitiger Volllastbetrieb beider Gasturbinen im Bypassbetrieb sowie Volllastbe-
trieb beider Heizkessel; hierbei werden durch den thermischen Auftrieb der Abgase 
die emittierten Stoffe in weiter entfernte Gebiete transportiert. 

¶ Gleichzeitiger Volllastbetrieb beider Gasturbinen im Fernwärmebetrieb sowie Voll-
lastbetrieb beider Heizkessel; hierbei werden die emittierten Stoffe weniger weit 
transportiert. 
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Tabelle  2.4: Emissionsfrachten der Gasturbinen in verschiedenen Lastzuständen (Außentemperatur -15°C) 

Gasturbine 1 Gasturbine 2 NOx [kg/h] CO [kg/h ] SO2 [kg/h] Staub  [kg/h] 
100% 100% 45,6 91,2 1,79 0,91 
100% 70% 40,4 98,4 1,58 0,81 
100% 50% 37,3 89,2 1,46 0,75 
100% 0% 22,8 45,6 0,89 0,46 
70% 70% 35,2 105,5 1,38 0,70 
50% 50% 29,1 87,2 1,14 0,58 
70% 0% 17,6 52,8 0,69 0,35 
50% 0% 14,5 43,6 0,57 0,29 

 

Auf Anforderung der Genehmigungsbehörde ist das Thema Formaldehydemissionen aus 
gasbefeuerten Anlagen in das FTG Luft, Gefahr, Abfall und Energie zu integrieren. Die für 
Gasturbinenanlagen relevante 13. BImSchV gibt keine Emissionswerte für Formaldehyde-
missionen aus gasbefeuerten Anlagen an. Die Vollzugsempfehlung Formaldehyd des LAI 

bezieht sich auf Anlagen, die nach TA Luft geregelt sind (d.h. Gasturbinen und Heizkessel 
mit einer Feuerungswärmeleistung von weniger als 50 MW). Die TA Luft gilt nur dann für 
Anlagen nach der 13. BImSchV wenn dort nicht bereits eigene Anforderungen formuliert 
sind. Da in der 13. BImSchV bislang keine Regelungen bzgl. Formaldehyd getroffen wurden, 
wird vorsorglich unterstellt, dass der Formaldehyd Grenzwert von 5 mg/Nm³ auch für Gas-
turbinen und Heizkessel mit einer Feuerungswärmeleistung größer 50 MW anzusetzen ist, 

unter der Annahme, dass der jeweilige Bezugssauerstoff der 13. BImSchV gilt (15 % bei 
Gasturbinen und 3 % bei Heizkessel).  

Aufgrund des fehlenden gesetzlich geregelten Emissionswertes gibt es keine qualifizierten 
Aussagen zu Formaldehydemissionen seitens der technischen Planung. Stattdessen muss 
auf vorhandene Messewerte ähnlicher Anlagen zurückgegriffen werden. Es gibt eine Viel-
zahl von Messungen zu Formaldehyd im Abgas von Gasturbinen. Die US EPA hat ein um-
ŦŀƴƎǊŜƛŎƘŜǎ 5ƻƪǳƳŜƴǘ ƘŜǊŀǳǎƎŜƎŜōŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƳ ¢ƛǘŜƭ α9Ƴƛǎǎƛƻƴǎ CŀŎǘƻǊǎ ϧ !t пнΣ /ƻƳǇƛƭa-
tion of Air Pollutant Emission FactƻǊǎά όhttps://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/).  

Dort gibt es ein Kapitel speziell zu Gasturbinen 
(https://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch03/final/c03s01.pdfύ ǎƻǿƛŜ Ŝƛƴ 5ƻƪǳƳŜƴǘ αōŀŎk-

ƎǊƻǳƴŘ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴά όhttps://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch03/bgdocs/b03s01.pdf).  

Für den Volllastfall lassen sich aus den Daten im EPA Background Document ein Formalde-
hyd-Emissionswert mit 0,38 mg/Nm³ Abgas errechnen, für den Teillastfall sind es 1,7 
mg/Nm³. Für erdgasbefeuerte Heizkessel liegen die Werte nochmal deutlich niedriger. Der 
in der Vollzugsempfehlung Formaldehyd des LAI definierte Formaldehyd Grenzwert von 5 

mg/Nm³ wird daher vermutlich auch von der geplanten Anlage und den beiden HWKs 
eingehalten werden können. Auf Basis des LAI Grenzwertes errechnet sich für die beiden 
Gasturbinen und HWKs im Vollastbetrieb eine Fracht von 6,06 kg/h.  

Formaldehyd unterliegt den gleichen Ausbreitungsgesetzmäßigkeiten wie Schwefeldioxid. 
Daher lässt sich die Immissionssituation im Untersuchungsgebiet anhand der Frachten und 
der Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung für Schwefeldioxid abschätzen. Demnach be-
trägt die maximale Formaldehyd-Immission durch das HKW Freimann (Gasturbine plus 
Heizkessel) im Jahresmittel ca. 0,035 µg/m³. Sie liegt somit bei nur ca. 1 % des nach LAI 
anzusetzenden Immissionswerts (1/100 des MAK Wertes, also 3,7 µg/m³). 

https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/
https://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch03/final/c03s01.pdf
https://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch03/bgdocs/b03s01.pdf
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Besondere Regelungen für den Teillastbetrieb erscheinen nicht notwendig. Um die Einhal-
tung des LAI Grenzwertes zu garantieren sind Abnahmemessungen erforderlich. Auflagen-
vorschläge werden dazu in Kapitel 9.1 des Fachgutachtens αLuft, Gefahr, Abfall und Ener-
gieά vom 16.12.2016 (Anforderungen an den Genehmigungsbescheid) formuliert.  

Auf Wunsch der Genehmigungsbehörde werden in Tabelle  2.5 die im Rahmen des Kapitels 

2.3 beschriebenen  Abgasparameter, Konzentrationen und Frachten der Gesamtanlage 
tabellarisch zusammengefasst.  
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Tabelle  2.5: tabellarische Zusammenfassung der Abgasparameter, Konzentrationen und Frachten der Gesamtanlage 

Parameter Einheit Angaben für 2 Gasturbinen Angaben für 2 Heizkessel 

Abgas    
Abgasmenge, feucht, realer 
O2-Gehalt  

Nm³/h 
i.f. 

1.106.000 
(ca. 14,6 % O2) 

325.000 
(ca. 2 % O2) 

Abgasmenge, trocken, realer 
O2-Gehalt 

Nm³/h 
i.tr. 

855.000 
(ca. 14,6 % O2) 

284.000 
(ca. 2 % O2) 

Abgasmenge im Normzu-
stand trocken, auf Bezugs-
sauerstoff normiert 

Nm³/h 
i.tr. 

912.000 
(15 % O2) 

300.000 
(ca. 3 % O2) 

Minimale Abgastemperatur 
am Schornstein bei niedrigen 
Außentemperaturen  

°C 390 Grad im Bypassbetrieb und  
120 Grad beim WWT- Betrieb 

180 

Maximale Abgastemperatur 
am Schornstein bei hohen 
Außentemperaturen und 
Alterung der Turbine 

°C 480 Grad im Bypass-Betrieb und  
120 Grad beim WWT Betrieb 

180 

Minimale Abgastemperatur 
am Schornstein bei niedrigen 
Außentemperaturen  

°C 390 Grad im Bypassbetrieb und  
120 Grad beim WWT- Betrieb 

180 

Ausströmgeschwindigkeit am 
Schornstein bei Ø 7 m für GT 
und 2 x 1,8 m Ø für Heizkes-
sel bezogen auf feucht und 
Betriebssauerstoff 

m/s Bei Bypassbetrieb 19,4 bei 390 °C 
und 22 bei 480 °C 

Bei WWK Betrieb 11,5 

Effektiv -29,4 
Für Ausbreitungsrechnung - 33,7  
(nach Formel für zusammenge-

fasste Schornsteine 
 

Konzentrationen  Bezugssauerstoff 15 % Bezugssauerstoff 3 % 

Stickstoffoxide (als NO2) mg/Nm³ 50 100 
Kohlenmonoxid (CO) mg/Nm³ 100 50 
Schwefeloxide (als SO2) - als 
Jahresmittelwert resultie-
rend aus dem Brennstoff-
schwefel im Erdgas und bei 
Bezugssauerstoff 

mg/Nm³ 1,96 5,65 

Schwefeloxide (als SO2) - als 
Tagesmittelwert bei Bezugs-
sauerstoff entsprechend 
13. BImSchV 

mg/Nm³ 11,66 35 

Staub (PM2,5) mg/Nm³ 1 5 

Frachten    

Stickstoffoxide (als NO2) kg/h 45,6 30 
Kohlenmonoxid (CO) kg/h 91,2 15 
Schwefeloxide (als SO2) kg/h 1,8 1,7 
Staub (PM2,5) kg/h 0,91 1,5 
Formaldehyd kg/h Auf Basis des LAI-DǊŜƴȊǿŜǊǘŜǎ ŜǊǊŜŎƘƴŜǘŜ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜ CǊŀŎƘǘ όD¢Ωǎ 

ǳƴŘ I²YΩǎύ Ǿƻƴ сΣлс 
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2.4 Lage im Raum 

München ist die Landeshauptstadt des Freistaates Bayern und liegt als kreisfreie Stadt im 
Regierungsbezirk Oberbayern. Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von ungefähr 310 km2. 
Am 30.11.2015 waren 1.520.408 Menschen in München gemeldet. Das ergibt einen Wert 

von 4.893 Einwohnern pro km². Damit ist München, statistisch gesehen, noch vor Berlin 
und Hamburg die Großstadt mit der höchsten Bevölkerungsdichte in Deutschland.  

 

Abbildung  2.3: Luftaufnahme des Standorts im Frühjahr 2015 (von Süden) [Quelle: Kommunalreferat Geodatenservice der Landes-
hauptstadt München] 

Der Standort Freimann befindet sich in einem Gewerbegebiet inmitten bebauter Flächen 

mit überwiegend gewerblichen bzw. industriellen Nutzungen. Er liegt knapp über 500 m 
N.N. Es handelt sich um ein Grundstück im Besitz der SWM, das bereits von Kraftwerks-, 
Fernwärme-, Umspann- und Freizeitanlagen der SMW belegt ist. Das Grundstück hat unge-
fähr die Form eines rechtwinkligen Dreiecks mit Schenkellängen von 320 m und 250 m. Die 
Bauflächen am Standort Freimann sind im derzeit geltenden FNP als Ver- und Entsorgungs-
flächen ausgewiesen. Grundsätzlich sind Kraftwerke auf Ver- und Entsorgungsflächen zu-

lässig. Die umliegenden Flächennutzungen sind Gewerbe- oder Industriegebiete und Son-
derbauflächen; südlich des Anlagenstandortes ist ein allgemeines Wohngebiet ausgewie-
sen. Nördlich der Baufläche verläuft die Bahnstrecke, deren Flächendarstellung mit der 
{ƛƎƴŀǘǳǊ αǸōŜǊƎŜƻǊŘƴŜǘŜ DǊǸƴōŜȊƛŜƘǳƴƎά ǸōŜǊƭŀƎŜǊǘ ƛǎǘΦ «ōŜǊƎŜƻǊŘƴŜǘŜ DǊǸƴōŜȊƛŜƘǳƴƎŜƴ 
dienen der Vernetzung der innerstädtischen Freiräume. Westlich der dargestellten Ver- 
und Entsorgungsflächen sind eine allgemeine Grünfläche sowie eine ökologische Vorrang-
fläche dargestellt. Der gesamte Bereich der Industrie- und Gewerbeflächen ist laut Darstel-
lungen des FNP für vorrangige Maßnahmen zur Verbesserung der Grünausstattung vorge-
sehen. Diese Darstellung besagt, dass in diesen Gebieten ein dringendes Handlungserfor-
dernis besteht, die Grünstruktur zu verbessern und den vorherrschenden Versiegelungs-
grad zu reduzieren. 
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Der Bereich des Standorts ist im geltenden Regionalplan als gewerblich genutzte Baufläche 
innerhalb eines geschlossenen Siedlungskörpers dargestellt. Die Flächen für die Anlage 
werden nicht von einem regionalen Grünzug gequert. 

 

 

Abbildung  2.4: Ausschnitt aus dem FNP mit Landschaftsplan für den Bereich Frankfurter Ring/ Ingolstädter Straße  
Digitaler Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung, 2013] 

2.4.1 Siedlungsstruktur 

In München gibt es 197 Hochhäuser (ab 40 m Höhe ς ca. 12 Geschosse). Die Mehrzahl 
dieser Hochhäuser sind zwischen 40 m und 60 m hoch und werden zu reinen Wohnzwe-
cken genutzt. Darüber hinaus beherbergen 36 Hochhäuser Büro-, oder sonstige Nutzungen 
wie zum Beispiel Krankenhäuser. 
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Das höchste Hochhaus in München ist das Uptown München am Georg-Brauchle-Ring mit 

einer Höhe von 146 m. Der Münchner Olympiaturm ist mit 289,5 m deutlich höher, in 

190 m Höhe befindet sich eine begehbare Aussichtsplattform. Die Errichtung des Uptown 

München war Auslöser für einen Bürgerentscheid, dessen Ergebnis zur Folge hat, dass in 

München derzeit keine Gebäude mehr in dieser Höhe errichtet werden dürfen. Die Vertei-

lung der bestehenden und geplanten Hochhäuser zeigt Abbildung  2.5. 

 

Abbildung  2.5: Hochhäuser in München [Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, 2015] 

2.4.2 Sensible Nutzungen 

Der Standort Freimann befindet sich in einem Gewerbegebiet inmitten bebauter Flächen 
mit überwiegend gewerblichen bzw. industriellen Nutzungen. Im direkten Umfeld des 

Standortes befinden sich die folgenden potenziell sensiblen Nutzungen: 

¶ Sportanlagen: 

o Tennisplätze auf dem Gelände der SWM am Frankfurter Ring 
o Sportplatz an der Fritz-Winter-Straße 
o Sportplatz an der Langfeldstraße (ESV München-Freimann e.V.) 

¶ Schulen/ Bildungseinrichtungen 

o Sonderpädagogisches Förderzentrum München Nord-Ost an der Roth-
pelzstraße 
















































































































































